
Ausfüllhinweise: 

 

Einzureichen sind ein formloser, unterschriebener Antrag und Kopien von: 

 

- Personalausweis oder Reisepass mit Meldebescheinigung 

- Handelsregisterauszug (wenn eine Bescheinigung für Firma beantragt wird) 

- Gewerbeanmeldung (wenn eine Bescheinigung für eine GbR beantragt wird) 

- Bevollmächtigter (bitte Vollmacht beifügen) 

 

Für die Erteilung wird eine Gebühr in Höhe von 15,00 € gemäß KV Nr. 1401 

JVKostG erhoben.  

Über den Betrag erhalten Sie einige Tage nach Ausstellung der Bescheinigung eine 

Rechnung der Zentralen Zahlstelle Justiz. 

Aus technischen Gründen ist es nicht möglich, den Betrag vorab einzuzahlen 


